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Auszahlungserlass zum Kommunalen Finanzausgleich 2023

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes an die Kommunen in 
Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2023 belaufen sich ein-
schließlich der Abrechnungsbeträge für Vorjahre auf insgesamt 
1 546 104 953,00 Euro. Davon entfällt ein Anteil in Höhe von 
10 000 000,00 Euro auf Abrechnungsbeträge für Vorjahre, wel-
cher nach § 11 Absatz 5 Satz 2 FAG M-V direkt zur Finanzierung 
der Zuweisungen nach § 24 FAG M-V verwendet werden.

Die Finanzausgleichsleistungen des Landes werden im Rahmen 
der Bildung der Finanzausgleichsmasse noch durch das Aufkom-
men der Finanzausgleichsumlage des Jahres 2023 in Höhe von 
11 280 802,22 Euro aufgestockt.

Damit steht nach § 13 FAG M-V insgesamt für den Finanzaus-
gleich im Jahr 2023 eine Finanzausgleichsmasse in Höhe von 
1 547 385 755,22 Euro zur Verfügung. Hiervon werden für Zuweisun-
gen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe d bis h 105 500 000,00 
Euro und gemäß § 15 Absatz 3 FAG M-V 2 590 000,00 Euro bereit-
gestellt.

An die Gemeinden, Ämter und Landkreise werden im Übrigen im 
Jahr 2023 folgende Zuweisungsbeträge ohne besondere Antrag-
stellung ausgezahlt:

– Schlüsselzuweisungen nach §§ 15 bis 20 FAG M-V an 
die Gemeinden und Landkreise in Höhe von insgesamt 
1 019 495 755,22 Euro.

 Ohne Berücksichtigung des darin enthaltenen Anteils des Fa-
milienleistungsausgleichs nach § 9 FAG M-V in Höhe von 
86 779 831,00 Euro sowie des Aufkommens aus der Finanz-
ausgleichsumlage nach § 29 Absatz 2 Satz 3 FAG M-V in 
Höhe von 11 280 802,22 Euro werden die Mittel nach § 15 
Absatz 1 FAG M-V zu 58,43 Prozent für Gemeindeaufgaben 
und zu 41,57 Prozent für Kreisaufgaben zur Verfügung ge-
stellt.
Die Teilschlüsselmasse für Gemeindeaufgaben erhöht sich 
nach § 15 Absatz 2 FAG M-V um den Familienleistungsaus-
gleich und um das Aufkommen aus der Finanzausgleichsum-
lage.

Insgesamt umfasst die Teilschlüsselmasse für Gemeindeauf-
gaben 636 455 175,00 Euro und die Teilschlüsselmasse für 
Kreisaufgaben 383 040 580,22 Euro, die gemäß §§ 16 bis 20 
FAG M-V verteilt werden.

– Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises und der unteren staatlichen 
Verwaltungsbehörde nach § 22 FAG M-V in Höhe von 
269 800 000,00 Euro und

– Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 FAG M-V in Höhe 
von 150 000 000,00 Euro

Nach § 33 Absatz 1 FAG M-V erfolgt die Auszahlung der genann-
ten Zuweisungen in monatlichen Teilbeträgen jeweils zur Mitte 
des Monats.

Darüber hinaus stellt das Land außerhalb des kommunalen Fi-
nanzausgleichs Zuweisungen im Rahmen der Konnexität zur Ver-
fügung.

Die Bescheide über die Einzelzuweisungen an die Gemeinden, 
Ämter und Landkreise sind auf der Internetseite des Statistischen 
Amtes Mecklenburg-Vorpommern ö  entlich bekannt gegeben. 
Die Internetadresse lautet:

http://download.laiv-mv.de/fagonline

Die Anmeldung auf der Internetseite erfolgt über die Zugangs-
daten:

Benutzer: fagonline
Passwort: mku7?zrk

Hinweis:

Die Festsetzungen nach § 32 Absatz 1 FAG M-V gelten zwei Wo-
chen nach Verö  entlichung dieser Bekanntmachung gemäß § 32 
Absatz 3 Satz 4 FAG M-V als bekannt gegeben.
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Bekanntmachung nach § 32 Absatz 3 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes 

Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V)

Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung

Vom 12. Januar 2023 – II 330 - 176-22200-2022/001-007 –

Aufgrund des § 32 Absatz 3 Satz 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Haushaltsbegleitgesetzes vom 13. Dezember 2022 (GVOBl. M-V S. 635), gibt das Ministerium für 
Inneres, Bau und Digitalisierung bekannt:


